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So, damit man hier wieder seriös wird:

Die Eingruppierung in E10 ist sachlich richtig.

Du bist zwar im Besitz eines Bachelors für Gym-Ge, allerdings nicht eines Masters für Gym-Ge.
Dieser Abschluß ist zwar lehramtsbezogen, allerdings ermöglicht er keinen Zugang zum
Referendariat, da hierfür ein Master erforderlich ist.
Dies ist auch dadurch abgedeckt, daß ein universitärer Uniabschluß mindestens 8 Semester
erfordert. Es liegt zwar ein Magister vor, aber wohl nicht lehramtsbezogen.

Es gilt auch die Regel, daß man wohl eine Entgeltgruppe niedriger ist, man nicht über die
Qualifikation verfügt.
Kalle29 erwähnte, daß es E13 für die OBAS am BK/Gym gab. Das liegt daran, daß es die OBAS
ist. An den Grundschulen gibt es nur die PEf, daher nur E10. An Gymnasien/Gesamtschulen ist
man z.B. bei der PEf E12, sprich eine Gruppe unter den regulären Lehrer, E13.
An Grundschulen ist es E11 für vollständig ausgebildete Lehrer, also E10 für die PEfler.

Aus diesem Grund wird es wohl bei E10 bleiben.
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